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Zuständige Behörden in Deutschland 
 

(Adressen der für die Anwendung des RID zuständigen Behörden 
 und der von ihnen benannten Stellen gemäß Abschnitt 1.8.4 RID) 

 
(1) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Robert-Schuman-Platz 

1, 53175 Bonn ist zuständig für 
 
1. den Abschluss von Vereinbarungen über zeitweilige Abweichungen nach Abschnitt 1.5.1, 

auch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach Artikel 6 Abs. 12 zweiter und drit-
ter Unterabsatz der Richtlinie 96/49/EG; 

 
2. das technische Regelwerk nach Abschnitt 6.2.3, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, 6.7.3.2.1 Satz 1, 

6.7.4.2.1 Satz 1, 6.7.5.2.9, 6.8.2.1.4 und Unterabschnitt 6.8.3.7 Satz 1. 
 

(2) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Unter den Eichen 87, 12205 Ber-
lin ist zuständig für 

 
1. die Erteilung der Genehmigung für die Beförderung von chemischen Proben nach Ab-

schnitt 3.3.1 Sondervorschrift 250; 
 
2. die Zuordnung explosiver Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff und die schriftliche 

Genehmigung der Beförderungsbedingungen nach Absatz 2.2.1.1.3 und die Zuordnung 
nach Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 16, 266, 271, 272, 278 und 288 sowie die Zustim-
mung nach Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 645, soweit es sich nicht um den militäri-
schen Bereich handelt; 

 
3. die Anerkennung der vergleichbaren Methoden nach Absatz 2.2.2.1.5 und die Zulassung 

des Typs der porösen Masse nach Absatz 6.2.1.1.2; 
 
4. die Genehmigung höherer Lithiummengen und die Genehmigung gleichwertiger Prüfun-

gen nach Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 636 (a); 
 
5. die Klassifizierung und Zuordnung nach Absatz 2.2.41.1.13 und Abschnitt 3.3.1 Sonder-

schrift 271 und für die Festsetzung der Bedingungen nach Absatz 4.1.7.2.2 und für die 
Genehmigung zur Beförderung nach Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 272; 

 
6. die Festlegung von Bedingungen zur Beförderung von 3292 Batterien oder Zellen nach 

Absatz 2.2.43.1.4 und Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 239; 
 
7. die Klassifizierung und Zuordnung organischer Peroxide nach Absatz 2.2.52.1.8; 
8. die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen und Sachkundigen für Inspektionen, die Er-

teilung der Kennzeichnung und die Bauartzulassung von Verpackungen, Großpackmitteln 
(IBC) und Großverpackungen nach Unterabschnitt 4.1.1.3, 6.1.1.2, Abschnitt 6.1.3, 6.1.5, 
Unterabschnitt 6.3.1.1, 6.3.2.7, Absatz 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.1.6.4, 6.5.1.6.6, 6.5.1.6.7, 
Abschnitt 6.5.2 und 6.5.4; 

9. die Zulassung zur Beförderung nach Unterabschnitt 4.1.5.15, die Genehmigung der Ver-
packung nach Unterabschnitt 4.1.5.18, die Zulassung der Verpackung nach Unterab-
schnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 101 und die Zulassung der Bauart von Behältern 
und Abteilen nach Unterabschnitt 7.5.2.2 Fußnote a), soweit es sich nicht um den militäri-
schen Bereich handelt; 

 
10. die Zulassung organischer Peroxide zur Beförderung in Großpackmitteln (IBC) nach Ab-

satz 4.1.7.2.2 und die Festlegung von Bedingungen nach Abschnitt 6.8.4 Buchstabe c 
Sondervorschrift TA 2; 
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11. die Entscheidung über das Zusammenpacken von Gegenständen der Klasse 1 Verträg-
lichkeitsgruppe D oder E mit ihren eigenen Zündmitteln nach Unterabschnitt 4.1.10.4 
Sondervorschrift MP 21, soweit es sich nicht um den militärischen Bereich handelt; 

 
12. die Prüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Baumusterzulassung von ortsbe-

weglichen Tanks, Tankcontainern und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) 
nach Kapitel 4.2, 4.3, 6.7 und 6.8, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 im Einvernehmen mit der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt; 

 
13. die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in besonderer Form nach Absatz 5.1.5.3.1 

in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 1 und die Bestätigung nach Unterabschnitt 
6.4.22.6 Buchstabe a und die Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht spaltba-
res oder spaltbares freigestelltes Uraniumhexafluorid nach Absatz 5.1.5.3.1 in Verbindung 
mit Unterabschnitt 6.4.22.1 und die Bestätigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe 
a; 

14. die Prüfung und Zulassung der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver Stoffe nach Ab-
satz 5.1.5.3.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und die Bestätigung nach 
Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strahlen-
schutz; 

 
15. die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungsprogrammen für die Ferti-

gung und Prüfung von Verpackungen, Großpackmitteln (IBC) und Großverpackungen so-
wie die Anerkennung von Inspektionsstellen für die Prüfung der Funktionsfähigkeit und 
Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogramme nach Unterabschnitt 6.1.1.4, Absatz 
6.5.1.6.1 und Unterabschnitt 6.6.1.2 und für die wiederkehrende Inspektion von Groß-
packmitteln (IBC) nach Absatz 6.5.1.6.4; 

 
16. die Genehmigung neuer Aluminiumlegierungen nach Absatz 6.2.1.5.2; 
17. die Zulassung des Prüfverfahrens für Aluminiumlegierungen nach Absatz 6.2.3.2.2; 
 
18. die Bauartprüfung zulassungspflichtiger Versandstücke für radioaktive Stoffe nach Kapitel 

6.4; 
 
19. die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen für die Konstruktion, Herstellung, Prü-

fung, Dokumentation und Inspektion zulassungspflichtiger Versandstücke für radioaktive 
Stoffe nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3; 

 
20. die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungsprogrammen für die Ausle-

gung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und Inspektion 
von prüfpflichtigen Versandstücken für radioaktive Stoffe nach Kapitel 6.4 in Verbindung 
mit Abschnitt 1.7.3; 

 
21. die Fälle, in denen nach Kapitel 2.2, 3.3 – ausgenommen Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 

283  -, 4.1 – ausgenommen Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200, P 201 
und P 203  -, 4.2 – ausgenommen Unterabschnitt 4.2.1.8, 4.2.2.5, 4.2.3.4  -, 4.3 – ausge-
nommen Absatz 4.3.3.2.5  -, 6.7 – ausgenommen Absatz 6.7.2.19.6 Buchstabe b, 
6.7.4.14.6 Buchstabe b – und Kapitel 6.9, bestimmte Aufgaben einer zuständigen Behör-
de zugewiesen sind und für die keine Bestimmung nach § 6 dieser Verordnung erfolgt ist; 

 
22. die Genehmigung der Klassifizierung und Beförderung von nicht sensibilisierten Emulsio-

nen, Suspensionen und Gelen nach Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 309; 
 
23. die Zulassung zur Beförderung nach Absatz 4.1.3.8.1 und 
 
24. die Ausstellung von Bescheinigungen nach Absatz 6.2.5.6.2.5 zur Baumusterzulassung 

nach Absatz 6.2.5.6.4 und die Produktionskontrolle nach Absatz 6.2.5.6.5. 
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(3) Das Bundesamt für Strahlenschutz, Willy-Brandt-Straße 5, 38226 Salzgitter ist zuständig 
für 
 
1. die Genehmigung für die Bestimmung nicht in Tabelle 2.2.7.7.2.1 aufgeführter Radionuk-

lidwerte nach Absatz 2.2.7.7.2.2; 
 
2. die Genehmigung der Beförderung von radioaktiven Stoffen nach Absatz 5.1.5.2.2; 
 
3. die Beförderungsgenehmigung durch Sondervereinbarungen zur Beförderung radioaktiver 

Stoffe nach Absatz 5.1.5.2.3 und 
 
4. die Zulassung der Muster von Versandstücken für radioaktive Stoffe nach Absatz 

5.1.5.3.1 in Verbindung mit Unterabschnitt  6.4.22.2 bis 6.4.22.4 und die Bestätigung nach 
Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a. 

 
(4) Das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebsstoffe (WIWEB), 

Großes Cent, 53913 Swisttal ist zuständig, soweit es sich um den militärischen Bereich han-
delt, für 
 
1. die Zuordnung explosiver Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff und die schriftliche 

Genehmigung der Beförderungsbedingungen nach Absatz 2.2.1.1.3 und die Zuordnung 
nach Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 16, 266, 271, 272, 278 und 288 sowie die Zustim-
mung nach Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 645; 

 
2. die Zulassung zur Beförderung nach Unterabschnitt 4.1.5.15, die Genehmigung der Ver-

packung nach Unterabschnitt 4.1.5.18, die Zulassung der Verpackung nach Unterab-
schnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 101 und die Zulassung der Bauart von Behältern 
und Abteilen nach Unterabschnitt 7.5.2.2 Fußnote a) und 

 
3. die Entscheidung über das Zusammenpacken von Gegenständen der Klasse 1 Verträg-

lichkeitsgruppe D oder E mit ihren eigenen Zündmitteln nach Unterabschnitt 4.1.10.4 
Sondervorschrift MP 21. 

 
(5) Die für Prüfungen von Anlagen nach § 2 Abs. 2a Nr. 2 oder 9 des Gerätesicherheitsgesetzes 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2001 (BGBl. I S. 866), das zuletzt durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 23. März 2002 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung zugelassenen Überwachungsstellen nach § 14 des Gerätesicherheits-
gesetzes oder amtlichen oder amtlich anerkannten Sachverständigen nach § 19 Abs. 4 
bis 7 des Gerätesicherheitsgesetzes, die von der zuständigen obersten Landesbehörde oder 
der von ihr bestimmten Stelle benannt oder die bei einer nach Landesrecht zuständigen Stelle 
tätig sind, sind zuständig für 

 
1. die wiederkehrenden Prüfungen von Druckgefäßen nach Absatz 6.2.1.6.1 - ausgenom-

men die Prüfung der Kennzeichnung nach Unterabschnitt 5.2.1.6 -; 
 

2. die Baumusterprüfung von  
 

a) ortsbeweglichen Tanks und UN-zertifizierten Gascontainern mit mehreren Elementen 
(MEGC) nach Absatz 6.7.2.18.1, 6.7.3.14.1, 6.7.4.13.1 und 6.7.5.11.1 in Verbindung 
mit Kapitel 4.2 und Absatz  6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10 und 6.7.5.12.7, 

 
b) festverbundenen Tanks, Aufsetztanks, Batterie-Fahrzeugen, Kesselwagen - im Auftrag 

der für die Zulassung des Baumusters zuständigen Behörde - , abnehmbaren Tanks, 
Batteriewagen, Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehältern) und 
Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) nach Absatz 6.8.2.3.1 in Verbindung 
mit Kapitel 4.3, 4.5 ADR und 6.10 ADR und 
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c) Tanks aus faserverstärkten Kunststoffen nach Unterabschnitt 6.9.4.1 in Verbindung mit 
Kapitel 4.4 ADR und Tankcontainer aus faserverstärkten Kunststoffen nach Unterab-
schnitt 6.9.4.1 in Verbindung mit Kapitel 4.4 im Einvernehmen mit der Bundesanstalt 
für Materialforschung und –prüfung; 

 
3. die erstmalige, wiederkehrende und außerordentliche Prüfung der Tankkörper aus Metall 

und ihrer Ausrüstungsteile von 
 

a) ortsbeweglichen Tanks und UN-zertifizierten Gascontainern mit mehreren Elementen 
(MEGC) nach Absatz 6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10, 6.7.5.12.2 und 6.7.5.12.7, 

 
b) festverbundenen Tanks, Aufsetztanks, Batterie-Fahrzeugen, Kesselwagen - im Auftrag 

der für die Zulassung des Baumusters zuständigen Behörde - , abnehmbaren Tanks, 
Batteriewagen, Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehältern) und 
Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) nach Absatz 6.8.2.4.5, 6.8.3.4.7, 
6.8.3.4.8, 6.8.3.4.12 und 6.8.3.4.16 in Verbindung mit Abschnitt 6.8.4 Buchstabe d 
Sondervorschrift TT 2 und 

 
c) faserverstärkten Kunststofftanks (FVK-Tanks) nach Unterabschnitt 6.9.5.3; 
 

4. Aufgaben nach Absatz 4.3.3.2.5 - im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt -, 6.7.2.6.3, 6.7.2.10.1, 6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.7, 
6.8.3.4.8, Abschnitt 6.8.4 Buchstabe b und d Sondervorschrift TE 1, TT 2 und TT 7 – im 
Einvernehmen mit der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung – und Absatz 
6.8.5.2.2 und 

 
5. die Prüfung der elektrischen Ausrüstung für die Bedienungsausrüstung der Tanks nach 

Abschnitt 9.2.2 und 9.7.8 ADR vor Inbetriebnahme der Tanks nach Absatz 6.8.2.4.1 ADR 
und bei der Prüfung der Tanks nach Absatz 6.8.2.4.2 und 6.8.2.4.4 ADR. 

 
(6) Die von einer nach Landesrecht zuständigen Stelle akkreditierten Prüf- und Zertifizie-

rungsstellen sind zuständig für die Prüfung und Zulassung der Gefäße und des Qualitätssi-
cherungssystems nach Absatz 6.2.1.4.1 bis 6.2.1.4.3, 6.2.1.4.5 und 6.2.1.6.1 bis 6.2.1.6.3. 

 
(7) Die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach § 20 Nr. 3 der Gefahr-

gutverordnung See vom 4. März 1998 (BGBl. I S. 419), die zuletzt durch Artikel 11 § 7 des 
Gesetzes vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3082) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung anerkannten Sachverständigen sind zuständig für 

 
1. die Baumusterprüfung von ortsbeweglichen Tanks und UN-zertifizierten Gascontainern 

mit mehreren Elementen (MEGC) nach Absatz 6.7.2.18.1, 6.7.3.14.1,  6.7.4.13.1 und 
6.7.5.11.1 in Verbindung mit Kapitel 4.2 und Absatz 6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10 
und 6.7.5.12.7 und von Tankcontainern, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehältern) 
und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) nach Absatz 6.8.2.3.1 in Verbin-
dung mit Kapitel 4.3; 

 
2. die erstmalige, wiederkehrende und außerordentliche Prüfung von ortsbeweglichen Tanks 

und UN-zertifizierten Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) nach Absatz 
6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10 und 6.7.5.12.7 in Verbindung mit Absatz 6.7.2.6.3, 
6.7.2.10.1, 6.7.3.15.10, 6.7.4.5.10, 6.7.4.14.11 und 6.7.5.12.2 und von Tankcontainern, 
Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehältern) und Gascontainern mit mehreren Ele-
menten (MEGC) nach Absatz 6.8.2.4.5, 6.8.3.4.7, 6.8.3.4.8, 6.8.3.4.12, 6.8.3.4.16 in Ver-
bindung mit Abschnitt 6.8.4 Buchstabe d Sondervorschrift TT 2 und 

 
3. Aufgaben zur Prüfung von ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern, Tankwechselaufbau-

ten (Tankwechselbehältern) und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) nach 
Absatz 4.3.3.2.5 – im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt -, 
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6.7.2.6.3, 6.7.2.10.1, 6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.7, 6.8.3.4.8, Abschnitt 
6.8.4 Buchstabe b und d Sondervorschrift TE 1, TT 2 und TT 7 – im Einvernehmen mit der 
Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung – und Absatz 6.8.5.2.2. 

 
(8) Das Robert Koch-Institut, Nordufer 20, 13353 Berlin ist zuständig für die Festlegung der 

Bedingungen für genetisch veränderte Organismen nach Absatz 2.2.9.1.12 und 2.2.62.1.7 
Buchstabe b und c. 

 
(9) Das Eisenbahn-Bundesamt, Vorgebirgsstraße 49, 53119 Bonn ist zuständig für 
 

1. die Erteilung einer Genehmigung für die Fortsetzung einer Beförderung nach Absatz 
1.4.2.2.4 RID im Bereich der Eisenbahnen des Bundes; 

 
2. die Durchführung der behördlichen Gefahrgutkontrollen nach Abschnitt 1.8.1 RID und die-

ser Verordnung im Bereich der Eisenbahnen des Bundes; 
 
3. die Durchführung der Amtshilfe nach Abschnitt 1.8.2 RID im Bereich der Eisenbahnen des 

Bundes; 
 
4. die Vorlage der Berichte über die Meldung von Ereignissen mit gefährlichen Gütern nach 

Unterabschnitt 1.8.5.1 RID; 
 
5. die Festlegung von Beförderungsbeschränkungen nach Abschnitt 1.9.1 RID im Bereich 

der Eisenbahnen des Bundes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen; 

 
6. die Zulassung der Streckgrenze und Zugfestigkeit nach Absatz 6.8.2.1.16 RID; 
 
7. die Anerkennung der Befähigung der Hersteller für die Ausführung von Schweißarbeiten 

und ggf. zusätzliche Prüfungen nach Absatz 6.8.2.1.23 RID; 
 
8. die Ausnahme für Rücksendungen nach Absatz 6.7.2.19.6 Buchstabe b RID, 6.7.3.15.6 

Buchstabe b RID und 6.7.4.14.6 Buchstabe b RID; 
 
9. die Zulassung der Bauart nach Absatz 6.8.2.2.2 RID; 
10. die Baumusterzulassung und -prüfung von Batteriewagen, Kesselwagen und abnehmba-

ren Tanks nach Absatz 6.8.2.3.1 RID in Verbindung mit Abschnitt 4.3.3 RID und 4.3.4 
RID; 

 
11. die Zustimmung nach Absatz 6.8.3.2.16 RID; 
 
12. die Festlegung der Bedingungen oder Genehmigung eines Prüfprogramms nach Ab-

schnitt 6.8.4 Buchstabe c Sondervorschrift TA 2 und TT 7 RID jeweils im Einvernehmen 
mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und 

 
13. die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 10  im Bereich der Eisen-

bahnen des Bundes. 
 
(10) Die vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannten Sachverständigen nach Absatz 6.8.2.4.5 

RID für die Durchführung sind zuständig für Prüfungen der Kesselwagen nach Unterabschnitt 
6.8.2.4 RID. 

 
(11) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden sind für die Durchführung dieser Verordnung 

für Beförderungen im Bereich der übrigen Eisenbahnen zuständig, soweit in dieser Verord-
nung nichts anderes bestimmt ist. 

 
__________ 


